
GFK DESIGNS &
VARIETEX® 

GFK = (GLASFASERVERSTÄRKTER KUNSTSTOFF) 



Wir bringen Farbe ins Spiel

Dekopaneele sind in punkto Oberflächengestaltung gefragter denn je. Somit findet nicht länger nur 
unser Premium Produkt Glasbord® in hygienisch sensiblen Bereichen Verwendung, sondern auch das 
Dekor in allen anderen Bereichen. 

Öffentliche Gebäude, Geschäfte, Hotels, Gastronomie, Wellness-, Sanitärbereiche oder auch Gesund-
heitswesen, die Einsatzmöglichkeiten unseres Dekomaterials sind nahezu unbegrenzt.  

In der Gastronomie schafft unsere Deko-Oberfläche eine gemütliche Atmosphäre und so den Besu-
chern ein besonderes Erlebnis. Im Sanitär-, Wellnessbereich ergibt die Synergie Wände / Decke ein 
individuelles und harmonisches Erscheinungsbild. 

Die flexiblen Produkte lassen den Montagebetrieben, bzw. auch dem Ladenbau alle Wege offen, um 
durch die Paneele die Räume im entsprechenden Ambiente zu präsentieren. 

Der Fantasie und Gestaltung sind hierbei keine Grenzen gesetzt, da das Material sowohl farblich als 
auch in der Struktur punkten kann.



Sabine 30wSumner 97CW Franklin 98CW

Bei Designs handelt es sich um glasfaserverstärktes Kunstharz (GfK), welches bedruckt und mit 
Schutzlack versehen wird.

Produktspezifikation      Eigenschaften

Verfügbare Größen      Greenguard / HACCP zertifiziert
1,22 x 2,44 m/ 1,22 x 3,05 m
        Einfache Montage / geringer Fugenanteil
Dicke 
1,9 mm        Leicht zu reinigen

        Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständig

Ware lagernd in 3,05 m (normal entflammbar) - Farbauswahl s. unten.

Inspiriert durch die Natur und das urbane Leben schaffen die Paneele der Designs Collection zeitloses 
Design. Mit über 65 Standardstilen bietet Designs unzählige Möglichkeiten der Wandverkleidung für 
jeden gewerblichen Raum und es muss zugunsten der Ästhetik nicht auf Hygiene verzichtet werden.

Designs Collection

Erstellen Sie Ihr individuelles Design, einen benutzerdefinierten Look oder sogar Ihr eigenes 
Firmenlogo.

Die Auswahl ist endlos, mit außergewöhnlicher Bildqualität und Farbgenauigkeit.

Auf nicht lagernde Farben circa 8 Wochen Lieferzeit; Mindestabnahmemenge 6 Platten
Individuelle Designs und Preis auf Anfrage.

Concrete 98HFC

Forest Collection 
Holzoptik, in Anlehnung an 
die schönsten Bäume und 
tropische Hölzer.

City Works Collection       
Beton, einer der stärksten Faktoren im städtischen Leben 
verleiht Ihren Räumen besonderen Ausdruck.   

Farbauswahl unserer Lagerware:                          



 Cotton White 636L

Almond Breeze 866L

 Morning Mist Gray 1130L 

Cotton White 636Ss

Almond Breeze 866Ss

Morning Mist Gray 1130Ss

Bei Varietex handelt es sich um durchgefärbtes Kunstharz (GfK) mit Struktur.

Produktspezifikation      Eigenschaften

Verfügbare Größen      Greenguard / HACCP zertifiziert
1,22 x 2,44 m/ 1,22 x 3,05 m
        Einfache Montage / geringer Fugenanteil
Dicke 
2,3 mm        Leicht zu reinigen

        Abrieb- und Feuchtigkeitsbeständig

Ware lagernd in 3,05 m (normal entflammbar) - Farbauswahl s. unten.

Varietex in über 35 Farben und 5 verschiedenen Strukturen erhältlich, ist die perfekte Wahl für Ihre 
Wände. Von Feuchtigkeit und Keimen bis hin zu täglichem Schmutz halten unsere Paneele selbst den 
härtesten Umwelteinflüssen stand - ohne Stil und Schönheit zu beeinträchtigen.

Farbauswahl unserer Lagerware Classic Collection:

Sandstone Textur Linen Textur

Varietex Collection

Auf nicht lagernde Farben circa 8 Wochen Lieferzeit; Mindestabnahmemenge 6 Platten
Individuelle Designs und Preis auf Anfrage



Anwendungsbereiche
Sanitär: Dusche Designs Collection Concrete 98HFC

Restaurant:
Designs Collection Sabine 30W / Concrete 98 HFC

Kantine:
Designs Collection Sonderdruck

Küche: Glasbord® 96 black



Lieferzeit

Abbildung Produkt Abmessungen
Farbe / 

Art.-Nr. 
Einsatzbereich

Farblich angepasste PVC Leiste 
als Verbindungsprofil oder
Innenecke oder Außenecke oder 
Abschlußleiste

3,10m

DB10
IC10
OC10
EC10

Verbindung
Innenecke 
Außenecke 

Abschlußleiste

Aluminium Leiste als 
H-Leiste / Verbindungsprofil oder
Innenecke oder Außenecke oder 
Abschlußleiste

3,10m

DBPAL10
ICPAL10
OCPAL10
ECPAL10

Verbindung
Innenecke 
Außenecke 

Abschlußleiste

Dichtstoff 310ml
nach Wahl 
/ auf An-

frage
Fugenabdichtung

hps-1c Fugendichtstoff 580ml
weiß 

510004C

Abdichtung der PVC 
Leisten

Preßfix

manuell

für 580/600ml 

Beutel
510102

Handauspressgerät 
für hydewa-Spezial-

klebstoffe und hydewa 
Fugendichstoff (600ml)

Druckfix

pneumatisch

für 580/600ml 

Beutel
510101

Pneumatisches Aus-
pressgerät für hydewa-
Spezialklebstoffe und 

hydewa Fugendichtstoff 
(580ml/600ml)

Leisten / Zubehör

Lieferbedingungen Designs und Varietex

Ab 4.000 Euro Nettowarenwert innerhalb Deutschland/Festland „Frei Haus“ oder „Frei Baustelle“. 
Darunter wird eine Frachtkostenpauschale je nach Gewicht und Menge erhoben.

Lagerware ist in 3,05 m (normal entflammbar) kurzfristig lieferbar.
Auf nicht lagernde Farben circa 8 Wochen Lieferzeit; Mindestabnahmemenge 6 Platten
Individuelle Designs und Preis auf Anfrage.



Allgemeine Verkaufsbedingungen der Firma 
HYDEWA GmbH, Hydewaplatz 1-3, D-95466 Weidenberg, Deutschland für Verkauf, 

Lieferung und Export

I. Allgemeines, Geltungsbereich
(1) Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit un-
seren Vertragspartnern. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, wenn der Vertragspartner Unter-
nehmer im Sinne des § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist.

(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweiligen Fassung als Rahmenvereinbarung auch 
für künftige Verträge mit demselben Vertragspartner, ohne dass wir im Einzelfall wieder auf sie hinweisen 
müssten; über Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden wir die Vertragspartner in diesem 
Fall unverzüglich informieren.

(3) Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nur dann und insofern Vertragsbestandteil, als 
wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 
insbesondere auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender allgemeiner Geschäfts-
bedingungen des Vertragspartners den Vertrag vorbehaltlos durchführen.

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 
derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden.

II. Änderungen und Ergänzungen
(1) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Vertragspartner, einschließlich Nebenabre-
den, Ergänzungen und Änderungen haben Vorrang vor den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt 
derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. eine schriftliche Bestätigung maßgebend.
(2) Technische Änderungen der von uns verkauften Produkte, die werterhöhend oder werterhaltend sind und 
keine Funktionseinschränkung bewirken, bleiben bis zur Lieferung vorbehalten. Soweit nicht ausdrücklich 
etwas vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Bestimmung von technischen Leistungsmerkmalen oder –maßen 
in Lieferung unter Einhaltung handelsüblicher Toleranzwerte vor zu nehmen. Die Einbeziehung handelsüblicher 
Toleranzwerte gilt als vereinbart.

(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Vertragspartner uns gegenüber 
abzugeben sind, (zB Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

(4) Unsere Verkaufsangestellten sind nicht bevollmächtigt, mündliche Abreden zu treffen, die über den Inhalt 
des schriftlichen Vertrages hinausgehen.

III. Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote erfolgen freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch wenn wir dem Vertragspartner 
Kataloge, technische Dokumentationen (zB Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen 
auf DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 
haben.

(2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden; dies gilt auch für alle seit Aufnahme 
der Vertragsverhandlungen erhaltenen Informationen in Bezug auf unsere Ware oder sonstige Leistung. Vor 
einer Weitergabe an Dritte bedarf der Vertragspartner unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

(3) Die Bestellung durch den Vertragspartner gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestel-
lung nichts Abweichendes ergibt, sind wir berechtigt, das Vertragsangebot innerhalb von 12 Werktagen nach 
seinem Zugang bei uns anzunehmen.

(4) Die Annahme kann auch durch Auslieferung der Ware an den Vertragspartner erklärt werden.

(5) Angaben im Sinne des Abs. 1 sowie in öffentlichen Äußerungen durch uns, durch den Hersteller und seine 
Gehilfen (§ 434 Abs. 1 S. 3 BGB) werden nur Bestandteil der Leistungsbeschreibung, wenn in dem Vertrag aus-
drücklich Bezug darauf genommen wird.

IV. Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Unsere Preise verstehen sich in Euro ex works gemäß Incoterms 2010 ausschließlich Verpackung, Transport, 
Versicherung und zuzüglich Mehrwertsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe.

(2) Ändern sich nach Vertragsschluss die unserer Kalkulation zugrunde liegenden Material-, Betriebsstoff-, 
Lohn- oder Gehaltskosten, so bleibt eine entsprechende einvernehmliche Preisanpassung möglich 



(3) Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses aktuellen Preise.

(4) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen seit Rechnungsstellung und Lieferung bzw. 
Abnahme der Ware in bar oder per Überweisung, bei Bestellung von Vakuummontagesystemen innerhalb von 
14 Tage seit Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Zahlungen gelten ab dem Datum als 
geleistet, ab dem uns der Betrag frei zur Verfügung steht. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der 
Vertragspartner in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweiligen Verzugszinssatz zu verzinsen.  

(5) Andere Zahlungsformen bedürfen besonderer schriftlicher Vereinbarung. Dadurch auf beiden Seiten entste-
hende Kosten trägt der Vertragspartner.

(6) Der Abzug eines Skontos bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

(7) Dem Vertragspartner stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.  

V. Lieferfrist und Lieferverzug
(1) Lieferfristen beginnen mit dem Tag unserer Lieferzusage, jedoch in keinem Fall vor der Klärung aller kauf-
männischen und technischen Einzelheiten sowie der Genehmigung unserer Ausführungsunterlagen durch den 
Vertragspartner oder vor dem Eingang einer vereinbarten Anzahlung.

(2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Gefahrenübergang gem. Abschnitt VII. erfolgt 
ist.

(3) Lieferungen auf Abruf müssen spätestens zwei Wochen vor dem gewünschten Termin abgerufen werden. 
Maßgebend ist jedoch unsere Terminbestätigung. Falls nicht abgerufen oder eingeteilt wird, sind wir nach 
fruchtloser Fristsetzung berechtigt, die Ware nach billigem Ermessen selbst einzuteilen und zu liefern oder von 
dem rückständigen Teil des Vertrages zurückzutreten.

(4) Die Angabe von Leistungsfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbehalt vertragsgemäßer Mitwirkung 
des Vertragspartners. Die Einhaltung unserer Leistungsverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsge-
mäße Erfüllung der Verpflichtungen des Vertragspartners voraus. Ist der Vertragspartner mit der Bezahlung 
einer früheren Leistung in Verzug, sind wir berechtigt, unsere Leistungen zurückzuhalten. Aus der berechtigten 
Zurückbehaltung unsererseits kann der Vertragspartner keine Rechte herleiten.

(5) Sofern wir Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten können, werden wir 
den Vertragspartner hierüber unverzüglich informieren und die voraussichtlich neue Lieferfrist mitteilen. Ist 
die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht 
rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer. Dies gilt auch dann, wenn weder uns noch unseren 
Zulieferer ein Verschulden an der Nichtverfügbarkeit trifft.

(6) Eine Mahnung mit angemessener Nachfristsetzung durch den Vertragspartner ist für den Eintritt des Verzu-
ges erforderlich.

VI. Leistungsumfang
(1) Für den Umfang unserer Leistungspflicht ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Konstruk-
tions-, Form- und Farbänderungen, die auf einer Verbesserung der Technik oder auf Forderungen des Gesetzge-
bers beruhen, bleiben vorbehalten, soweit die Änderungen unwesentlich oder sonst für den Vertragspartner 
zumutbar sind.

(2) Sind Teilleistungen für den Vertragspartner zumutbar und bleiben sie letztlich ohne Einfluss auf den vorge-
sehenen Leistungsumfang und die vorgesehene Leistungsfrist, können diese erfolgen und in Rechnung gestellt 
werden.

VII. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ex works gemäß Incoterms 
2010 vereinbart, wo auch der Erfüllungsort ist.

(2) Auf Verlangen und Kosten des Vertragspartners wird die Ware an den Bestimmungsort versandt. Dabei 
bleibt uns, sofern nichts anderes vereinbart ist, die Wahl des Transportmittels und Transportweges überlassen, 
ohne dafür verantwortlich zu sein, dass die schnellste oder kostengünstigste Versandart gewählt wird. Die 
Ware wird unverpackt geliefert. Evtl. Verpackungen, die bei Bahn- oder Spediteurtransport notwendig sind, 
werden in Rechnung gestellt. Zum Abschluss einer Versicherung sind wir nicht verpflichtet. Sofern der Ver-
tragspartner den Abschluss einer Versicherung wünscht, werden wir bei rechtzeitiger Mitteilung des Versiche-
rungswunsches die Lieferung auf seine Kosten gegen die von ihm schriftlich benannten Risiken versichern.

(3) Versandbereit gemeldete Ware ist unverzüglich entgegenzunehmen. Gelieferte Ware ist, auch wenn sie un-
wesentliche Mängel aufweist, vom Vertragspartner unbeschadet der Rechte aus Abschnitt X. entgegenzuneh-



men.
(4) Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs der Ware geht spätestens mit 
Bereitstellung (ex-works gemäß Incoterms 2010) auf den Vertragspartner über. Wird die Ware auf Wunsch des 
Vertragspartners versendet, so geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 
der Ware sowie die Verzögerungsgefahr   mit Auslieferung der Ware an den Frachtführer, Spediteur, oder die 
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt über. Dies gilt auch dann, wenn wir aus-
nahmsweise die Kosten der Versendung übernehmen sollten.

(5) Der Übergabe bzw. der Abnahme steht es gleich, wenn der Vertragspartner in Verzug der Annahme ist.

VIII. Rohstoffe und Herstellung
(1) Wir haften nicht, wenn der Vertragspartner unvollständige oder unrichtige Auskünfte, insbesondere zu 
Farben, Materialien, Toleranzen, Oberflächengestaltungen, Verankerungsgründen, Lasten, Abmessungen, be-
nötigten Tragfähigkeiten, Aufstellflächen, Verkehrswegen etc. erteilt. Soweit Herstellung und/oder Lieferung 
von Vertragsgegenständen auf Informationen oder technischen Angaben des Bestellers beruhen, trifft uns 
keine Überprüfungspflicht. Wir sind berechtigt, technische Angaben, Produktbeschreibungen und Produktmerk-
male für Herstellung und Lieferung der Vertragsprodukte zugrunde zu legen. Die Zugrundelegung stellt keine 
Pflichtverletzung unseres Hauses dar.
IX. Produktverwendung
Jede Verwendung oder Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte hat ausschließlich im Rahmen und in 
den Grenzen unserer technischen Bedienungsanleitung, den Angaben auf den technischen Datenblättern, 
Sicherheitsdatenblättern und Montageanleitungen zu erfolgen. Eine Verwendung zu anderen Zwecken, insbe-
sondere zu Zwecken, die der Vertragspartner über die in der Bedienungsanleitung definierten bestimmungsge-
mäßen Verwendung hinaus vornimmt, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Vertragspartners.

X. Prüfungspflicht des Bestellers
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Eignung der von uns gelieferten Produkte für seine spezifischen 
Anwendungen vor Einbau oder Weiterverarbeitung zu prüfen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die 
Funktions- und Einsatzfähigkeit der von uns gelieferten Produkte für die von unserem Vertragspartner beab-
sichtigten Verwendungszwecke in jedem Einzelfall zu überprüfen ist. Erklärungen von Hydewa zur Eignung der 
von uns gelieferten Produkte, insbesondere zur Verbindung mit vom Vertragspartner bestimmten Materialien, 
sind nur verbindlich, wenn wir diese ausdrücklich schriftlich, per Telefax oder E-Mail für den konkreten Verwen-
dungszweck bestätigt haben. Alle von unserem Haus abgegebenen Empfehlungen oder in den technischen Da-
tenblättern enthaltenen Angaben beruhen nur auf Prüfungen zur allgemeinen Tauglichkeit des Produktes und 
enthalten keine Aussage für die Verwendbarkeit der Produkte in spezifischen Verwendungen, insbesondere bei 
Einbauten und in Verbindung mit anderen Materialien. 

X. Gewährleistung
(1) Ein besonderer Verwendungszweck für den Vertragsgegenstand gilt nur dann als vereinbart, wenn zwischen 
uns und dem Besteller diesbezüglich eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung getroffen wird. 

(2) Ist eine solche Vereinbarung nicht getroffen, leisten wir Gewähr dafür, dass der Vertragsgegenstand sich für 
die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen dergleichen Art üblich 
ist und die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann.

(3) Eigenschaften werden nur bei schriftlicher Zusicherung von uns zugesichert. Eine bloße Bezugnahme auf 
technische Normen beinhaltet lediglich die nähere Leistungs- und Warenbezeichnung und begründet keine 
Vereinbarung zur Eignung der Ware, die über die gewöhnliche Verwendungsmöglichkeit des Vertragsgegen-
standes hinausgeht.

(4) Der Käufer ist verpflichtet, von uns erworbene Waren nach Ablieferung sofort auf Mängel zu untersuchen 
und erkennbare Mängel innerhalb einer Frist von 5 Werktagen nach Zugang bei uns anzuzeigen. Bei Produkten, 
die der Vertragspartner weiterverarbeiten und/oder mit anderen Produkten verbinden will, muss der Vertrags-
partner vor Be- und Verarbeitung einen Funktionstest durchführen. Im Falle der Fristversäumnis verliert der Be-
steller Nacherfüllungs- oder Gewährleistungsansprüche uns gegenüber. Für versteckte Mängel gilt die gesetzli-
che Regelung des § 377 HGB mit der Maßgabe, dass erkannte Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von 5 Werktagen anzuzeigen sind.

(5) Der Käufer ist nicht berechtigt, Waren, hinsichtlich deren Mängel gerügt sind, ohne unsere Zustimmung zu 
verarbeiten. Im Falle der Weiterverarbeitung sind in diesem Fall alle Ansprüche, die wegen oder aufgrund der 
gerügten Mängel oder infolge der Weiterverarbeitung entstehen, ausgeschlossen.
(6) In jedem Fall des Vorliegens einer ordnungsgemäßen Mängelrüge oder sonst von uns zu vertretender 
Pflichtverletzung sind wir berechtigt und verpflichtet, den gerügten Mangel oder eine eingetretene Pflichtver-
letzung durch Nacherfüllung zu beseitigen. Der Besteller ist erst dann berechtigt, die Minderung zu verlangen 
oder vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz statt Erfüllung zu verlangen, soweit trotz angemessener 
Nachfristsetzung zwei Nachbesserungsversuche fehlgeschlagen sind. 

XI. Haftungsbeschränkung
(1) Wir haften uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie 
für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, 
die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter 



oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. 
(2) Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie 
abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings 
nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgaran-
tie erfasst ist.

(3) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässig-
keit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks 
von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise 
mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswe-
sentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschrän-
kungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen betroffen ist.

(4) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

XII. Allgemeine Verjährung
Ansprüche, die der regelmäßigen dreijährigen Verjährung unterliegen, verjähren in zwei Jahren seit ihrer 
Entstehung. Ansprüche aus Garantie, Arglist, unerlaubter Handlung oder aus Produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt. Abschnitt X. Abs. 7 bis 10 gilt entsprechend.

XIII. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und der 
laufenden Geschäftsbeziehung behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. Dies gilt auch, 
wenn Forderungen in eine laufende Rechnung eingestellt sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist. Der 
Vertragspartner ist verpflichtet, die gelieferten Waren pfleglich zu behandeln und zu gegen die üblichen Risi-
ken (Feuer, Wasser, Sturm, Diebstahl) zu versichern.

XIV. Rechtswahl und Gerichtsstand
 (1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zu dem Vertragspartner gilt ausschließ-
lich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des UN-Kaufrechtes (CISG).

(2) Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch internationaler – Gerichts-
stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten unser 
Geschäftssitz in Guteneck. Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Vertrags-
partners zu erheben.

(3) Falls einzelne Bestimmungen unwirksam sein sollten oder die Geschäftsbedingungen Lücken enthalten, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestim-
mung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestim-
mung entspricht. Im Falle von Lücken gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, die dem entspricht, was nach 
Sinn und Zweck der Geschäftsbedingungen vernünftigerweise vereinbart worden wäre, hätten die Parteien die 
Angelegenheit von vorneherein bedacht.



STARKE MITARBEITER, 
STARKES TEAM

STARKE HYDEWA GMBH

Kundennähe ist für uns keine Phrase, sondern ein gelebter Grundsatz. 
Sie haben Fragen an uns, einen besonderen Wunsch oder auch Kritik? 
– Dann melden Sie sich!
Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner:

 
Harald Gradwohl

Geschäftsführer Vertrieb Deutschland
Tel: 0170 / 35 00 894
E-Mail: harald@hydewa.com

Jörg Helbig

Geschäftsführer Vertrieb International
Tel: 0170 / 35 00 893 
E-Mail: joerg@hydewa.com

Thies Ruhberg

Gebietsvertretung 
Nord-West
Tel: 0151 / 56 62 88 47
Email: thies@hydewa.com
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